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Die Ubertrag-
barkeit von 
Haushalts
ansätzen 

Gegenstand 
Die Rechtsfigur der Übertragbar
keit von Haushaltsansätzen und Er
mächtigungen ist nichts grundsätz
lich Neues. Sie war bereits in der 
GemHVO in der Fassung vom Ol. 
September 1976 enthalten. Aller
dings wurden die Bestimmungen zur 
Übertragbarkeit mit den Reformen 
der GemHVO seitdem kontinuier
lich ausgeweitet, bis sie mit der Ein
führung der kommunalen Doppik in 
dem neuen § 17 GemHVO ihre jet
zige Fassung erhalten haben. 

In den Absätzen 1 und 3 Satz 1 
wird hinsichtlich der Ansätze für or
dentliche Aufwendungen und Aus
zahlungen eines Teilhaushalts sowie 
der Ermächtigungen zu überplan
mäßigen und außerplanmäßigen Auf
wendungen und Auszahlungen die 
Möglichkeit eröffnet, sie durch Rats-
beschluss in das Haushaltsfolgejahr 
zu übertragen. Ferner sieht die Vor
schrift in Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 ein 
Fortbestehen von Ansätzen für Aus
zahlungen aus Investitionstätigkeit 
sowie von Ermächtigungen zu über
planmäßigen und außerplanmäßigen 
Investitionsauszahlungen vor. Schließ
lich regelt die Vorschrift die fortdau
ernde Verfügbarkeit zweckgebun
dener Erträge und Einzahlungen ge
mäß Abs. 4. 

Aufwendungen und Aus
zahlungen eines Teilhaushalts 
Ansätze für ordentliche Aufwen
dungen und Auszahlungen eines Teil
haushalts sowie Ermächtigungen zu 
überplanmäßigen und außerplan
mäßigen Aufwendungen sind ohne 
weiteres übertragbar, wenn kein ent
gegenstehender Haushaltsvermerk 
besteht und der Haushalt ausgegli
chen ist. Die Beschränkung auf Aus-
gabenansätze eines Budgets oder die 
Förderung der wirtschaftlichen Auf-
gabenerfüllung, die in § 19 GemHVO 
aF vorgesehen war, ist weggefallen. 

GStB 
Ferner ist eine ausdrückliche Er
klärung der Übertragbarkeit nur 
noch erforderlich, wenn der Haus
halt gemäß Abs. 1 S. 3 nicht ausgeg
lichen ist. Dies unterscheidet § 17 
Abs. 1 GemHVO ebenfalls von der 
Vorgängerregelung des § 19 Abs. 1 
GemHVO aF, demzufolge die Über
tragbarkeit von Ansätzen des Ver
waltungshaushalts in jedem Fall aus
drücklich erklärt werden musste. 

Wenn Ansätze oder Ermächti
gungen kraft Gesetzes oder kraft ei
ner entsprechenden Erklärung über
tragbar sind, so bedarf die Übertra
gung in das Haushaltsfolgejahr im
mer noch eines Ratsbeschlusses ge
mäß Abs. 5. Die vormals bestehende 
Möglichkeit, Ansätze allein durch die 
Bildung von Haushaltsresten zu über
tragen, ist ersatzlos weggefallen. 

Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
Bezüglich der Ansätze für Auszah
lungen aus Investitionstätigkeit so
wie der Ermächtigungen zu über
planmäßigen oder außerplanmäßi
gen Auszahlungen aus Investitions
tätigkeit enthält Abs. 2 eine Unter
scheidung zwischen Investitions- oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen, 
die bereits begonnen wurden, und 
solchen, die zwar im Haushaltsplan 
vorgesehen, aber im Haushaltsjahr 
nicht begonnen wurden. Die Rege
lung zu begonnenen Investitionen 
entspricht der Regelung des § 19 
Abs. 1 GemHVO aF. Die Regelung 
zu den geplanten, aber noch nicht be
gonnenen Investitions- und Inves
titionsförderungsmaßnahmen ist da
gegen mit der kommunalen Doppik 
eingeführt worden. Sie besagt, dass 
die jeweiligen Ermächtigungen bis 
zum Ende des zweiten Haushaltsfol
gejahres bestehen bleiben. Die Er
mächtigungen zu Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit bleiben - wie 
bisher - kraft Gesetzes bestehen, 
ohne dass hierfür ein Ratsbeschluss 
erforderlich wäre. 

Aufwendungen und Auszahlun
gen, denen zweckgebundene Er
träge und Einzahlungen gegen
überstehen 
Die Regelung zur Verfügbarkeit von 
Ermächtigungen, denen zweckge
bundene Erträge gegenüberstehen, 
ist neu in das Regime zur Übertrag
barkeit aufgenommen worden. Dem
nach bleiben Ermächtigungen zur 
Leistung von Aufwendungen oder 
Auszahlungen, denen Erträge oder 
Einzahlungen gegenüberstehen, die 
aufgrund rechtlicher Verpflichtung 
zweckgebunden sind, bis zur Erfül
lung des Zwecks, beziehungsweise 
bis zur Fälligkeit der letzten Zah
lung für ihren Zweck, bestehen. 
Dies ist insbesondere in den Fällen 
von Bedeutung, in denen öffentliche 
Zuwendungsgeber Fördermittel be
willigen, die erst Jahre später zur 
Auszahlung gelangen. 

Der Übertragungsakt 
Sofern ein Ratsbeschluss erforder
lich ist, erfolgt die Übertragung der 
Ermächtigungen im Rahmen der 
Feststellung des Jahresabschlusses. 
Dem Gemeinderat ist gemäß Abs. 5 
eine Übersicht der Übertragungen 
mit Angabe der Auswirkungen auf 
den Teilhaushalt des Folgejahres zur 
Beschlussfassung vorzulegen. Im lau
fenden Haushaltsjahr führt die Über
tragung nicht zu einer Verschlechte
rung des Jahresergebnisses, da weder 
ein Ressourcenverbrauch noch ent
sprechende Zahlungen anfallen. 

Fazit 
Mit der Neuregelung der Übertrag
barkeit hat sich auch ihr Steue
rungskonzept geändert. Früher war 
die Möglichkeit, Ansätze zu über
tragen, eng begrenzt und dafür das 
Verfahren der Übertragung durch 
die Bildung von Haushaltsresten 
schwer kontrollierbar. Die Neurege
lung gewährt den Gemeinden durch 
die erweiterte Übertragbarkeit ei
nen größeren Spielraum bei der Be
wirtschaftung des Haushaltsplans und 
wahrt zugleich durch den verfah
rensmäßigen Vorbehalt eines Rats
beschlusses die Budgethoheit des 
Gemeinderats. 
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